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l Erfordernis der Planaufstel].ung

Wegen der in der Gemeinde herrschenden Nachfrage nach Baugrundstücken hat
die Gemeinde Dackenheim beschlossen, den Bebauungsplan "Kirchheimer Straße"
auf zuste ]. len .

2 Einfügung in die Bauleitp].anung und in "die überört].sche Planung

Der genehmigte Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Freinsheim sieht
für den Ge[tungsbereich "Gemischte Bauf].ächen" vor

)

Die Gemeinde Dackenheim beabsichtigt mit dem Bebauungsplan "Kirchheimer
Straße" die in der Fortschrei.Lung des Flächennutzungsplan für die Gemeinde
Dackenheim vorgesehene bau].sche Entwicklung in diesem Bereich dem Bedarf
entsprechend zu ordnen .

3 . Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes erstreckt sich i.m An
schluß an den nördlichen Bereich der i.m Zusammenhang bebauten Ortslage
Dackenheim beiderlei.ts der Kreß.sstraße K2 .

Der Ge].tungsbereich wird im Süden von der bebauten Orts].age, im Norden, im
Westen und Osten von der freien Landschaft begrenzt

Von dem Bebauungsplan si.nd im wesent]ichen zur Zeit ].andwirtschaft]ich
Acker-und Weinbau - genutzte Flächen, sowie die Kreisstraße K2 betroffen

..} J

4 Bestand innerha].b und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des B-Planes ';iKI.rchheimer Straße " ist in der Zeichnung
mit dick gestriche[ter Linie umfahren. Der Ge]tungsbereich ist nach F].ur
stücksnummern im Beschluß zur Offenlegung beschrieben.

Di.e F]äche des Ge]tungsbereiches ist zur Zeit im wesent].schen unbebaut und
wird ].andwirtschaft]ich genutzt . Ausnahme : Landwirtschaft].sche Aussied].ung
auf dem Grundstück Plan Nr. 807, Boni.e ehemalige Raiffeisenlagerhalle zur
Zeit als Büro und Lagergebäude genutzt auf dem Grundstück Plan Nr.550/4
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Das Gelände des Gebt:ungsberei.chef fä].]t um ca. 7 Mel
Südost, karen daJ3ei. jedoch als eben angenommen werden.

r von Norciwes E nach

Außer den öffentli.chen Flächen der brei.ssErasse K2 und den
landwirEschafElichen WirEschafCswegen si.nd di.e Grundstücke i.nnerhalb des
Ge].Cungsberei.chef i.n PrivaLeigenEum.

Im GelEungsberei.ch Saehe außerdem ei.ne PumpstaEion für di.e Wasserversorgung
der Verbandsgemeinde Frei.nshei.m und ei.ne TrafosEat:ion des
St:rorTwersorgungsunte=nehmen Pfa].zwerge

Hellere Ei.nzelheiEen zum Bestand können dern belgefügCen landespflegeri.schen
PlanungsbeiErages entnommen werden .

S BrläuEeruag der ?ladung

5 . 1 Beb aubara Flächen

Als Art der baulichen Nutzung isE für den gesamten Ge].t:ungsbereich des
B-Planes - MD - (DorfgebieE). vorgesehen. Diese FesEseEzung ist aus der
geplanten Erweiterung des Flächen-
nutzungsplanes der "gemischten Bauflächen" vorsi.ehE, enEwickelC.

Gemäß Ei.nEqag in di.e Planzeichnung isc fül' den gesamten GelEungsberei.ch
dle offene Bauweise vorgesehen. Der Nachfrage entsprechend so].].en für den
gesamten Geltungsbereich nuz' Einzelhäuset zulässig sei.n. Zur Wahrung des
orEübli.chen Maßstabes i.sE die Zahl der Wohnungen auf 2 Serck je Gebäude
oeglenzt

[n den B-Plan si.nd.örc].i.che Bauvorschriften nach S 86 LBauO aufgenommen.
miE dem Zi.el, die pauli.che Gestaltung des Neubaugebi.eyes mi.E wesenE].leben
Ortsüblichen Merkma].en so zu entwickeln, dass eine gesEa].terische
Verbindung zwischen vorhandenen und neuen Ortsteilen erreiche wird.

Wegen der Lage am Or:stand rni.E Übergang i.n di.e freie Landwi.rEschaft wi.rd
besonderer Wert gelege auf FesEseEzungen über die Ste]]ungen der baua.i.chen
Anlagen. - parallel zu den SEraßensei.Ei.gen Baugrenzen und t:raufensEändlg
am OrEsz'and - und die Dachform und die Dachnei.Sung, um ei.nen gesCalEeEen
und geschlossenen Orcrand zu erreichen.
Welterhi.n si.nd in den Bebauungsplan Regelungen über di.e Ëiöhe der Traute
und des Firstes aufgenommen. Wegen der i.m allen Ortskern vorherrschenden
roben bi.s braunen Tonziegeleindeckung soll di.ese Farben auch für di.e
Daches.ndeckung des BaugebleEes vorgeschrieben werden. Andere Farben. wie
schwarz, grau, anEhraziC sind ni.cbE zulässlg.
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Hegen der vorhandenen Topographie des Ge].endes und de:' Lage arn Ort:stand isE
die Zahl. der Vollgeschosse auf 2 begrenzt, wobei ] Vo].lgeschoß innerhalb
des Dachraumes ].!esel muß

Den Bedürfni.ssen de: Fame.].ien nach SpielgelegenheiEen für di.e Ki.ader wird
Rechnung getragen durch ausreichend verb].eibende private GrundsEücksfrei-
Elächen. sowie durch verkehrsberuhi.gce GesEa]-Lung = G].eichberecheigung
der öffent:lichen Erschli.eßungsflächen. die dadurch auch a]s Spi.e].straßen
genuegt; werden können .

S . 2 Verkehrsanlagen

Die Erschli.eßung des BaugebieEes erfolgt voR der Kreß.ssEraße K2 aus in öst
lichen und wesen.cher Ri.chCung. Nach mehreren ÄbsEimmungsgesprächen miE dem
Zuständigen SLraßenbauamE Speyer wurden die dargesEellen Anbindungen an die
KreissEraße erarbeitet. Die Straßen innerhalb des BaugebieCes sind als Sack
Straßen zum Tei.l mi.[ Wendete:eich. zum Teil miE WendemöglichkeiEen durch
" Wendehammer " geplant .

A].le Straßen im 3augebieE -außer der brei.ssEraße K2 und dem Bi.E=engrunder !.leg
so[[en a]s Verkehrsi].schen besonderer Zweckbesei.mmung ausgebi.Idee werden.
Vorgesehen ist verkehrsberuhi.Seel' .Ausbau durch GesLalEung miE Beeten- und
Naturseeinpflaster ohne Trennung von Fahrbahn und Gehwegflächen miE eifel
Mi c celriiuie

SCellplaEzf].schen für den öffenEli.chen Bedarf sind zum Teil im SEraßeruaum
und zum Teil separat gemäß Eintrag in die Zeichnung vorgesehen.

Der Radweg außerhalb der OTEsdurchfahrE an cie: Südseite der Ki.rchheimer
teraße wird an den =rschließungsweg der OscseiEe des alben Raiffeisenlage:s
angeschlossen und engel im Baugebiet. Auf eine WeiEerfürung wi.rd wegen de:
Engstelle an der NordwesEecke des Raiffeisenlagergebäudes und wegen der
Engseelle an der Gebäudeecke des Wohnhauses Plan-Nr. S41 verzi.chEeE

0

5 . 3 Grüao=dnung

Die nach dem LandespflegegeseEz von Rhei.nland-Pfalz erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch planer-
ische Festsetzungen innerha].b des Geltungsbereiches des B-Planes weitgehend
ausgewiesen worden. Nach der Bilanz des landëspflegerischen Planungsbei.-
Erages verblei.bt: ei.ne ResEfläche für Ausglei.chsmaßnahmen außerhalb des Gel-
tungsbereiches gemäß PlandarsEe]].ung .
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Entsprechend der Darstellung im B-Plan si.nd innerhalb des Geltungsberei.ches
Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gemäß Planet.ntrag auf
den pri.vat:en Grundstücken. sowie das Anpflanzen von großkronigen Bäumen in
den Planstraßen vorgesehen. Die Pf]anzf].sche am west].schen. nördlichen und
öst[i.chen Rand des B-P].ines dient einerseits als Ersatzmaßnahme, andern-
sei.ts soll die Begrünung den Übergang zwischen der Bebauung und der freien
Landschaft gesta].ten, sowie Einwirkungen aus intensiver ].andwi.rtschaft
lichen Nutzung der angrenzenden Weinbauflächen gegen die Bebauung abschirmen

Zur Begründung der ].andespf]egerischen Beg]eitp].anung wird verwiesen auf
die beigefügten Unterlagen des Büros für Garten- und LandschaftsplanungHanspeter Geiles , Laumersheim.

6 Planentwicklung und Folgeverfahren

Nach der Annahme des B-P].anentwurfes durch die Gemeinde so]]. mit dem Um-
legungsverfahren begonnen werden. Es ist beabsichtigt, mög]i.chat schne].l
Baugrundstücke zu bi.].den und Erschließungsmaßnahmen durchzuführen, um den
unter Nr. l erläuterten Bedarf an Baugrundstücken für Wohnbaumaßnahmen
möglichst schnell decken zu können. Hi.erben ist vorgesehen. abschnittsweise
vorzugehen :
]. . BA = A (Gebiet wesel
2 . BA = B (Gebiet östl
3 . BA . = C (Gebiet nörd].

der Kirchheimer Str .)
der Kirchheimer Str. )
der Kirchheimer Str.)

7 Erschließung und Versorgung

Die Ersch].meßung des Gebietes erfo].gt für den Verkehr wie bereits erläutert
durch Anschluß an die Kreisstraße K2. Die zur Zeit in di.esem Bereich ein-
mÜndenden landwirtschaft].schen Wirtschaftswege werden an die gep]-anden Er-
sch].ießungsstraßen des Baugebietes angeschlossen. Für einen kleineren Teil
].andwi.rtschaftlicher Grundstücke ist im nörd]i.chen Teig des Ge].tungsberei-
ches e.ine Ausweisung eines ]andwirtschaft].schen Wirtschafts- u. Wendeweges
mit Geh- , Leitungs-und Fahrrecht vorgesehen.

Die notwendigen Ver-u. Entsorgungsleitungen werden an das vorhandene Ver-
u. Entsorgungsnetz des Ort:es im Bereich der Kirchhei.mer Straße angesch].as-
sen. Im Rahmen der Ausführungsplanung für di.e Erschli.eßung ist zu prüfen,
ob ei.n Regenwasserkanal an der Ostseite des Baugebietes in süd].scher Rich-
tung führend öst].ich des Gemeindehauses an den bestehenden Regenwasserkanal
angeschlossen werden sollte .

Hinweis

Regenwasserversickerung auf den Pri.Vatgrundstücken .
Di.e rückwärtigen, dem Garten zugewandet:en Dachf].ächen von Haus und Nebenge
bäuden so].].ten über geeignete bauliche Einrichtungen wie Sickerschacht,
Zi.scene, Feuchtmulden oder Tei-chanlagen auf dem jewei]-igen Grundstück ent-
wäs sen: werden .

Die Ausbi]-duung der Verdi.ckerungseinrichtung i.st mit der zuständigen Wasser
behörde (Staatliches Wasserwirtschaftsamt Neustadt:/Weinstr.) abzustimmen.
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8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Bedingt durch den natürlichen Geländeverlauf und den im Bereich der Sera
ßenflächen vorherrschenden tragfähigen Untergrund ist sowohl bei der Her
stellung der Verkehrsflächen als auch bei der Herstellung der sonsti.gen
Erschließungsanlagen von normalen Voraussetzungen auszugehen .

Kanal ca .
Wasserleitung ca .
Straßenbeleuchtung
Straßen- und Gehwege ,
Grünf].ächen

385 m
385 m

12 L

x 870,
x 800,
x 4 . 000,

DM/m
DM/m
DM/Sick

335 . 000, - DM
308 . 000, - DM

48 . 000, - DM

3 .].40 m2 x 272, - DM/m2 854 . 000, - DM

Baunebenkösten ca . 1 0 %
1 . 545 . 000, - DM

155 . 000, - DM

1 . 700 . 000, - DM

1 .700 . 000, - DM rd. 18 . 650 H2 rd 91, - DM/m2 Grundstücksf].äche

Die anfa].lenden Kosten werden entsprechend der einschlägigen Satzungen und
Rege[ungen der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde umge].egt und abge-
rechnet

:)

9 P].abänderung nach Betei]igung der Bürger und der Träger öffent].scher

Belange

Über die von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Bedenken
und Anregungen hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, den
1. Februar 1995 beraten. (Kopie aller Anregungen und Bedenken. sowie Sitzungs
protokoll mit Beratungsergebnis wird der Begründung von der Verwaltung der
VG Frei.nsheim bei.gefügt)
Das Ergebnis der Beratung wurde in den B-P].an ei.ngearbeitet

Wegen der Lösung der Grundstücksfrage für die Ausgleichsflächen verzögerte
sich die endgült:ige Planfassung bis Ende 1997

Wegen geänderter Voraußetzungen für den ruhenden Verkehr fÜr das Grundstück
550/4 wurde die Lage der südlich angrenzenden Verkehrsfläche um 3,50 m
verschoben und der EinmÜndungsbereich in die K2 (Kirchheimer Str.) mit dem
Straßenbauamt Speyer neu abgesti.mmt
Di.e bebaubaren Grundstücksf]-ächen und die vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen
südlich der vorgen. Verkehrsfläche wurden der geänderten Form entsprechend
überarbei.tet
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].0. P].anänderung nach öffentlicher Auslegung vom lO.12.- 24.12.1998 und

Beteiligung Träger Öffentlicher Belange

Über die von Bürgern und Trägern Öffentlicher Belange vorgebrachten Bedenken
und Anregungen hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Mittwoch.den
lO . 02 . 1999 beraten .

Das Ergebnis der Beratung wurde in den B-Plan eingearbeitet

Folgende Änderungen beziehen sich auf das Grundstück mit der Plan-Nr 807

Der Abstand. der südlich des Betriebes Schrank gelegenen
überbaubaren Fläche zur Planstraße wurde um 2, 00 m verringert
(Abstand zur Straße = 3 , 00 m)

Die Tiefe der überbaubaren Fläche wurde von um 4.00 m auf 11,00 m verringert

Die überbaubare Fläche des Betriebes Schrank wurde um 2.00 m nach Süden
erweitert. (Im nordöstlichen Bereich beträgt der Grenzabstand 3.00 m.)
Dies ergibt ei.ne Vergrößerung der bebaubaren F].äche von ca. 60 qm.

Der 4,00 m breite Pflanzstreifen wurde entlang der Nordgrenze auf den
süd].ich angrenzenden Mohnbaugrundstücken ausgewi.esen .

Das Grundstück Plan-Nr. 807 wurde i.n 3 Abschnitte der Nutzungsart
unterteilt : a) Landwirtschaftliche Wohngebäude

b) Landwi.rtschaft].sche Nebengebäude
c) Private Grünf].äche

Auf die Ausweisung eines Fußweges östlich des Anwesens Schrank wurde
verzichtet/'n

; Das Ersch[ießungsverbot ente.ang des Bitzengrunder Weges wurde
teilweise gestrichen. (Im Wirtschaftsweg ab der östlichen Grenze des
nördlichen Tei.labschnittes des P]angebietes verb].eibe das
Erschli.eßungsverbot . )

Durch diese Maßnahmen wird die Erweiterungsmöglichkeit des Betriebes
Schrank nach Süden verbessert und der Abstand zu den südlich zu
errichtenden Wohngebäuden auf mindestens 14 m erweitert

Zu dem vorgeschlagenen Immisionsschutzgutachten wird festgestellt, daß
der Betrieb Schrank nicht a]s ].andwirtschaftliche Aussiedlung errichtet
wurde. Das Wohnhaus wurde nach Aussagen der Ortsgemeinde im frühen
].9 . Jahrhundert a].s Wohnhaus errichtet
Das Anwesen wurde erst nach Erwerb durch Herrn Schrank zum landwirtschaft
lichen Betri.eb umgenutzt. Bei der Bebauung des südlich angrenzenden
Grundstückes entlang der Straße ( Schließung einer Bau]-ecke) wäre gegeben
fa[[s kein Bebauungsp]-an erforderlich gewesen.

Da durch das geplante Gebt.et:, das als Dorfgebiet ausgewiesen wi.rd, der
Ortsbereich mit der üblichen Wohn-/ Landwirtschaft-Mischung fesCgeset:zt

wi.rd. wird ei.n Abstand von 14 m (Bet:rieb Schrank) zum nächsten Wohnhaus
für ausrei-chend geha]-ten .
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Bestätigung

Diese Begründung hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festsetz
unten des Bebauungsp[anes an dem Verfahren nach S 3 und 4 BauGB tei].genommen
Diese Begründung wurde durch Beschluß des Gemeinderates vom ?!. P9.1911
gebilligt

Dackenheim. g'Z' 200(12
')

Ortsbürgerme.inter

Hinweis

Die beigefügten Er].äußerungen zur Landschafts- und Grünoz-dnungsplanung sind
Bestandteil dieser Begründung .
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VERFAHRENSVERMERKE

l

2

3

Aufstellungsbeschluss gem. $ 2 Abs. l BauGB 27.07.92

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. $ 2 Abs. l BauGB 06.08.92

Beteiligung der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteiligung)
gem. $3 Abs. l BauGB

von 1 7.08.92 bis 31 .08.92

4 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. $4 BauGB von 20.07.94 bis
1 7.03.98
27.1 1 .98
20.04.99

31 .08.94
08.05.98
31 .1 2.98
31 .05.99

5 Beschlussfassung über Bedenken und Anregungen der Träger
öffentlicher Belange gem. $3 Abs. 2 BauGB

01 .02.95 / 09.09.98
1 0.02.99 / 29.09.99

6 ;a) Beschluss;ü ber:d ie:affe n tl sche;Auslegung;des:Planen twurfes
gem. $3 Abs. 2 BauGB

b) Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung des
Planentwurfes gem. $ 3 Abs. 3 BauGB

;Q54544 / 1403;98

09.09.98 / 1 0.02.99

7 a) Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
gem. $3 Abs. 2 BauGB

b) Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung
gem. $ 3 Abs. 3 BauGB

14.07.94 / 26.03.98

D3.12.98 / 22.04.99

8 a) Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über
die öffentliche Auslegung gem. $3 Abs. 2 BauGB

b) Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die
erneute öffentliche Auslegung gem. $ 3 Abs. 3 BauGB.

20.07.94 / 1 7.03.98

27.1 1 .98 / 20.04.99

9 a) Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

b) Erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 3 BauGB

von 25.07.94
06.04.98
1 0.1 2.98
30.04.99

bis 26.08.94
08.05.98
24.12.98
14.05.99

10 a) Prüfung der während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten
Bedenken und Anregungen gem. $3 Abs. 2 BauGB

b) Prüfung der während der erneuten öffentlichen Auslegung
vorgebrachten Anregungen und Bedenken gem. $ 3 Abs. $ BauGB

01 .02.95 / 09.09.98

1 0.02.99 / 29.09.99

1 1 . Mitteilung des Prüfungsergebnisses gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 1 .2.2000

29.09.9912 Beschluss über den Bebauungsplan gem. $ 10 BauGB und der
örtlichen Bauvorschriften gem. $ 86 LBauO als Satzung

Bereich A:
Bereich B
Bereich C

Der Bebauungsplan wurde hiermit als Satzung
ausgefertigt.

'Oa,cben4 :\

Bereich A: Dackenheim. 3' Z' ?de#
Unterschrift
Ortsbürgermeister

.+ DÜenstsieädl €
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Bereich B: Dackenheim
Unterschrift
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Bereich C: Dackenheim
Unterschrift
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

13 Ausfertigung der Gestaltungssatzung
gem. $ 86 LBauO

#'
n 'q (q

Dackenheim
Unterschrift
Ortsbürgermeister

+

D

14 Bekanntmachung und Rechtskraft des B --Planes
gem. $ 10 Abs. 3 BauGB

,Cö*'

Bereich A: Dackenheim. J2' / Zlßi{)P \

B

Unterschrift
Ortsbürgermeister

vB ililisi$ië {lë l
/

/

/

$":,$$'
J )

Bereich B: Dackenheim
Unterschrift
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Bereich C: Dackenheim
Unterschrift
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

15 Bekanntmachung und Rechtskraft der Gestaltungssatzung
gem. $ 86 LBauO i. V. m. $ 24 GemO

# '"KX
/Ö <"%' i. a.\ g

\L'L:: .\..l .;

$
}

X

Dackenheim, #Ö. ö2141@t
Unterschrift
Ortsbürgermeister

\+


